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Gartenhausgebiet 
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Glaunhalde 

Verfahrensvermerke: 

Zur Aufstellung gem. § 2 Abs. 1 BBauG beschlossen 

Zur öffentlichen Auslegung gem. § 2a Abs. 6 
BBauG beschl o ssen 

Aus legung bekanntgemacht 

öffentlich ausgelegt 

Als Satzung gem . § 10 BBauG 
vom Gemeinderat be schlossen 

vom .... 12. 9.E? .• 8.Cv .. 

Genehmi gt gem . § 11 BBauG vom Regie
rungspräsidium Stuttgart mit Erlaß Nr. 1 3;?~1 ;~2,1Q:QB,01 

Genehmi gung bekanntgemacht und 
1n Kr aft getreten 

Ausgefertigt: 

Leonberg 

am 05.02.1986 ............... 

am 2aot..1986 . . . . . . . . . . .. . . . 
anf . 0 .e. .. ~.S: .~ . . . 
b ia • 1.2. .. • ~ ~ .. .& "'· •• 

am 09.07. 1986 ......... .. . .. ... 

vom . ~.3: 1_:~.J~9 . ... 

am . . 19,Ql)~~7 . ... 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes tre ten alle anderen Vor
schriften außer Kraft , d ies gilt insbe sondere fUr den o. a . Bezugs
plan. 

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind: 

Das Bundesbaugesetz (BBauG) vom 6 . 7. 1979 (BGBl I S. 9 49) 
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 15. 9. 1977 (BGBl I S. 1763) 
Die Planzeichenve.rordnung (PlanzV 81) vom 3. 7. 198 1 (BGBl I S . 833) 
Die Landesbauordnung fUr Baden WUrttemberg (LBO) vom 28. 11. 1983 
Ge. 81. s. 770) 

Sowie die j e weiligen ergänzenden Rechtsverordnungen und Verwal~ungs
vorschriften. 

Leonber g , den 26.03.1986 



l f I C Hf NE R K lJ"R U N G 
Art der baulichen Nutzung gern. § 9 (1) 1 BBauG 

~ Sonder gebiet/Gartenhausgebiet I§ 10 BauNVO) 

Maß der bauli che n Nutzung und Mindestqrundstücksgröße 
gern. § 9 (1) 1 und 3 BBauG 

Zahl der Vollgeschosse (§ 16 BauNVOl 

Zulässige Baumasse in cbm (§ 16 (2) BauNVO) 

I E)()() I Mindestgrundstücksgröße (§ 9 (1) Nr. 3 BBauG) 

Bauweise/Saugrenzen gern. § 9 (1) 2 BBauG 
' 

nur Einzelhäuser zulässig (§ 22 BauNVO) 

überbaubare Grundstllcksfläche /Baugrenze 
(§ 23 BauNVO) 

Verkehrsfläche (§ 9 (1) 11 BBauG) 

öffentliche Grünfläche ,_~._ .. ._._~._._._ .. 

Sonstige Darstellungen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ( § 9 (7) BBauG) 

Höhenschichtlinien des bestehenden Geländes , 
Bezugshöhe NN. 

8 Quellschacht 



( 

Textliche Festset zungen 

ln Ergänzung der Planze i chnung wird folgendes festgesetzt: 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen S 9 ( 1) BBauG und BauNVO 

1. Art der baulichen Nutzung 
SS 1- 15 BauNVO, S 9 BBauG 

2. 

Sondergebiet SO-Gartenhausgebiet 
Zulässig sind nur Gar tenhäuser zur Aufbewahrung von Gar
ten - und sonstigen Gerätsch afte n, die auch zum stunden
weisen Aufenthalt geeignet si nd, jedoch eine Wohnnutzung 
mit Obe rnachtung und mit Feuerstätte zur Behe iz ung des 
Raumes nicht zulassen. 
Wohnwa gendO r fen nicht abgestellt oder als Gartenhäuser 
benutzt werden . 

~Ausn sweise ann fO das ge migte W ngebäude ine 
Mod nls ler g bzw. er lngfO ge bau l he Erwei rung 
1 S. S 35 bs . 5 BBau zugelass werden , ofern 

fentll e Be l a e nicht eeln trä tigt we r n. 

Ma ß der bau l ichen Nutzung 
B 16 - 21 BauNVO 
Auf jedem GrundstOck Ist max. ei n Gebäude zulässig. 
Di e Baumasse ( umbaute r Raum) von Gartenhäu se rn darf 
max. 25 ml elnschl. evtl. Unterkelle r ung und Oberda
chun ge n betragen. 

3. Zahl der Vollgeschosse 
SS 16 und 18 BauNVO 

4 . 

Es Ist max. ein Vollgeschoß zulässig. 

Bauwelse 
S 22 BauNVO 
Offene Bauwe ise, nur Einzelhäuser zu lässig. 

Ober baubare Gr undstOcksf l ächen 
S 23 BauNVO 
Entsprechend Fes tlegung im Lagepla n. 
Nur innerhalb der Obe rbaubaren Flächen sind Gebäude zu 
läss ig . Außerhalb der Oberbauba ren GrundstOc ksflächen 
sind auch baurechtlich genehmigungsfre ie Gebäude, Ge
wächshäuse r und Schuppen i. S. von S 52 Abs. 1, Nr . 1 - 4 
LBO nicht zu l äs sig. 

6. Mlndest gr06e der BaugrundstOc ke 
S 9 Abs. 1 Nr . 3 BBauG 

• 

Zur Erstellung eines .Gartenhauses i. S. von Ziff. I und 
2 sind die im Lageplan festgelegten MlndestgrundstOc ks
größen maßgebend . 

• Gr~dstückste~ngen stnd ~n'zulössig .~nn da du~ die fes~elegte 
f,ll'ndestgrun~tücksgröße "16nterschritt ~ wird. 

Anmerku~; 
Gemäß ~laß des Regierungsprtisi.dL'ums St/l.ttgart vom 23.12. '86 
von d~r G~nehmi!Jung ausg~nommen . 



- nördlich des Rasenweges Fist. Nr. 530: 
mtnd. 600 m' 

- sOdllch des Rasenweges Fist. Nr. 530: 
mind. 400 m' 

Bei nicht ausreichender GrundstOcksgröße ist innerhalb 
der Oberbaubaren Flächen nur eine GeschirrhOtte bis max. 
15 m' umbautarn Raumes zulässig. 

7. Flächen fGr Stellplätze 
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG 
Pro Grundstück ist nur ein Stellplatz zulässig. Ober
deckte Stellpl<ltze und Garagen sind unzulässig.Stellplätze sind 
so anzulegen.daß aufgrund der Hanglage kein Krattslaff auslaufen kann. 

8. Verkehrsflächen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG 
Die Erschließung der GrundstUcke erfolgt über vorhandene 
Feldwege. DarOberhinausgehende Erschließungsmaßnahmen sind 
nicht vorgesehen. 

9. Nebenanlagen 
§ 14 BauNVO 
Vord3cher sind außer bei Anrechnung auf den zulässigen 
umbauten Raum ausgeschlossen. Sonstige Oberdachungen 
sowie Markisen sind nicht zugelassen. 
Ebenfalls unzulässig sind Schwimm- und Pflanzbecken. 
Naturnahe Wasserflächen dürfen bis max. 10 m• Wasser
oberfläche angelegt werden, jedoch nur als G~Iändever
tiefung ohne erhöhte Randeinfassung. 
Terrassen sind bis max. 10 m' befestigter Fläche zuläs
sig, wobei erforderliche Geländemodeliierungen nur in
nerhalb eines Massenausgleichs erfolgen dGrfen. 
Begrenzt zulässig sind Holzpergolen (offene RankgerU
ste ohne Oberdachung) als Anbau, deren Fläche max. 
5 m' betragen darf. 

10. Pflanzbindung und Erhaltung 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b 
Als Abgrenzung zur landwirtschaftlich genutzten Fläche 
wird der gesamte Heckenbestand am Nordrand des Barten
hausgebietes unter Schutz gestellt. 
Dieser nördliche Heckenkranz ist zu vervollständigen. 
Bestehende LOcken sind durch Anpflanzung von Hecken 
gemäß Punkt II 2.3 der textlichen Festsetzungen zu 
schließen. 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
werden alle Obstbäume mit mind. 15 cm Stammdurchmesser 
unter Schutz gestellt. 
Die Quelle, die in der Mitte des sUdliehen Teils des 
Gartenhausgebietes auf dem GrundstUck Flst. Nr. 484 
liegt, ist zu erhalten. 



11. Bauordnungsrechtllche"Festsetzungen § 73 LBO 

1. Äußere Gestaltung der Gebäude 
§ 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO 

1.1 Gebäudehöhe 

I 1.2 

Folgende Höhenbegrenzungen, bezogen auf das festgelegte 
Gelände dürfen nicht überschritten werden: 
- Traufhöhe max. 2,30 m 
- Firsthöhe max. 3,00 m 
-- F 1 I J I a 2 1 50 ( 0 11 E I:· • i Je g ) 

Oachform. Dachdeckung 
Zulässig sind nur: 
- Satteldächer mit einer Dachneigung von 25° - 30° und 

einer Deckung aus rotbraunen Ziegeln oder Holzschin-
deln oder begrünt. -

Dachvorsprünge sind bis max. 0,3 m zulässig. 

1.3 Farbgebung, Materlallen 
Die Gebäude sind in Holz oder Massivbauweise auszuführen. 
Die Außenwandflächen sind mit Holz zu verkleiden oder zu 
verputzen und in gedeckten Braun-, GrUn- und Ockerfarb
tönen zu streichen. 
Auffällig hervortretende Farbtöne sind generell unzuläs
sig. Stark reflektierende Materialien, Wellblech, As
bestzementplatten sind nicht zulässig, ebenso Rolläden 
und Bretterverschläge. 

2. Gestaltung der unbebauten Flächen 

2.1 Bepflanzung 
Oie Grundstücke dürfen nur mit heimischen Wild- bzw. 
Nutzgehölzen bepflanzt werden. Unzulassig sind immer
grüne Laub- und Nadelgehölze, ausgenommen einzeln 
stehende Kiefern und Eiben. 
Der Nutzungscharakter der Grundstücke (Obstwiesen, 
Wiesen, extensive Gärten) ist zu erhalten. 
Abgängige Hochstammobstgehölze sind wieder durch 
Hochstammobstsorten zu ersetzen. 
Neu zu errichtende Gebaude sind bestehenden Gehölzgrup
pen oder Einzelbäumen zuzuordnen. Ist dies nicht mög
lich, sind zu jedem Einzelgebäude 2 Obsthochstämme zu 
pflanzen. 

2.2 Aufschüttungen, Abgrabungen und AbstUtzungen 
Maßnahmen dieser Art sind nur bis 0,8 m Höhe zulässig. 



Massenbewegungen Ober 50 m' sind 4enehmigungspflichtig 
und nur in Verbindung mit der Errichtung von Gebäuden 
zulässig. Böschungen sind zu verziehen. 
StUtzmauern sind nur als landschaftstypische Mauern 
unter Verwendung von heimischen Natursteinmaterial oder 
Holz zulässig, jedoch nur bis 0,80 m Höhe. 
Landschaftstypische bauliche Anlagen (Natursteinmauern, 
Natursteineinfassungen)sind zu erhalten. 

2.3 Als Einfriedigungen stnd nur oh~G 

~ Maschendraht- und KnUpfgitterz~une eeep Kunststoff
Oberzug mit Holzpfosten oder Metallrohren (max. 1 
Zoll ßl als StUtzen, mit einer Höhe von max. 1,20 
m • :'- 9: ~an f c i h eJ t ' t o '0 m e fle P-

' 
- freiwachsende, ungeschnittene Hecken aus heimischen 

Laubgehölzen (wie Hainbuche, Feldahorn, Haselnuß, 
Liguster, Heckenkirsche, Kornelkirsche, Schlehe, 
Hundsrose) auch in Verbindung mit o. g. Einfriedi
gungen zulässig. 

Einfassungssockel und Sichtblenden (Strohmatten u. ä.) 
sind unzulässig. • 
Auf dem GrundstUck Fist. Nr. 550 ist mit der Einfrie
digung ein Abstand von mind. 0,50 m zur nördlich an
grenzenden landwirtschaftlichen Nutzfläche einzuhal
ten. 
Von dem in Ost-West-Richtung durch das Gartenhausge~ 
biet fUhrenden Rasenweg Flst. Nr. 530 ist ein Abstand 
von mind. 1,0 meinzuhalten (ab GrundstUcksgrenze). 

2.4 Gestaltung der Wege und befestigten Flachen 
Zur Ausbildung der Wege und befestigten Flachen Im 
öffentlichen und privaten Bereich sind nur Rasenflä
chen, Schotterrasenflächen, Rasenverbundsteine oder 
wassergebundene Decken zulässig. 
Oas Gleiche gilt fUr die Anlegung von Stellplätzen. 
Ausnahmsweise können andere Beläge zugelassen werden, 
wenn dies fUr die landwirtschaftliche Nutzung erfor
derlich ist. 
Der Rasenweg Flst. Nr. 530, der in Ost-West~Rlchtung 
durch das ganze Gartenhausgebiet führt, ist als Gras
weg zu erhalten. 

2.5 Oberirdische Leitungen 
Die der Versorgung des Gebietes dienenden Leitungen 
sind unterirdisch zu verlegen. 


